
Bekanntmachung
Erste Nachhagsvereinbmg zur öftentlich-rechui-

chen Vereinbmg über die Aufnahme ud
Reinigung von Abwasser (einschlleßlich Fremd- und
Grundwasser) zwischen der Sladt Karlsmhe und der
Stadt Rheinstetten von 5./10. Mai 2000 - behefiend

die Ansledlung des Fleischwerks in Rheinstetten

Zwischen der Stadt Karlsrufre, Rathaus, Milktplatz,
76131 Karlsruhe, vertreten durch Hem Oberbürger-
meister Heinz Femich, md der Stadt Rheinstetten,
Rappenwörthstrale 49, 76287 Rheinstetten, vertreten
duch Hem Oberbürgemeister Sebastian Schrempp,
wird in Hhblick au-f den Anschluss des Fleisehwerks
auf Gemarkung Rheinstetten-Forchheim fdlgende
Nachhagsvereinbarug zw Ergänzmg der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung gemäß 0 25 GKZ vom 5 /70.
Mai 2000 zwischen der Stadt Karlsruhe und der Stadt
Rheinstetten über die Aufnahme md Reinigung von
Abwasser (einschließlich Fremd- und Grundwasser)
des Ortsteils Rheinstetten-Forchhein - öffenuich be-
kannt gemacht am 11 August 2000 bzw 3. August
2000 - abgeschlossen:

0 1 Zusätzltches Volumen Regenwasserbehildlug
in Karlsruhe

1 Duch die zusätz\chen l2,2Vs (im Jahresmittel) Tro-
ckenwettezulauf, die vom geplanten EDEKA-
Fleischwerk (nachfolgend Fleischwerk genannt) er-
wartet werden, wird ein zusätzliches Volumen für
die Regenwasserbehandlung im Klämerk Karlsruhe
von 430 m3 erforderlich. Die Stadt Rheinstetten ent-
richtet eilmalig einen Betrag von 350000 Euro an
die Stadt Karlsruhe zur Abgeltug der geschätzten
Baukosten für die EMeiterung der Regenwasserbe-
handlung im Klätrerk Karlsruhe Eine Rückzahlung
ist ausgeschlossen; eine Nachzahlung bei unverän-
dertem ZuIauJ ebenfalls, Die Kostenübernahme er-
folgt pauschal und beinhaltet die zusätzliche Regen-
wasserbehandlung auf Karlsruher Gemarkung bis
zum Eneichen des oben genannten zusätzlichen
Tlockenwetterzulauf s.

2. Die Zahlung ist mit Beginn der zusätzlichen Abwas-
serübernahme (auch Teilmengen) fällig

3 Die Stadt Karlsruhe wird die Regenwasserbeckener-
weiterung im Klämerk Karlsruhe erst vornehmen,
wenn insgesamt ein zusätzliches Beckenvolumen
von mindestens 2 000 m3 eneicht ist, wodurch ein
wirtschaftliches Bauen einer weiteren Beckenstraße
im Kläruerk von Karlsruhe emöqlicht wird

$ 2 Regenrückhaltebecken in Rhelnstettenr
1 Um die vertraguch zulässige Abwasserhöchstmenge

von Rheinstetten nach Karlsruhe einhalten zu kön-
nen, erichtet die Stadt Rheinstetten am HauDt-
smmler von Forchheim vor der EinleiLunqsstelle
des vorbehandelten Abwassers des Fleischiverkes
ein Rückha-ltebecken (Mindestvolumen 528 m3, vor-
gesehenes Volmen 800 m3).

2. Das Becken ist zwingend vor Aufnahme des Betriebs
des Fleischwerkes fertig zu stellen, so dass das vor-
behandelte Abwasser des Fleischwerkes iedezeit
vollständig und ohne Zwischenspeichenmq zur
Kltirmlagä in Killsrulre abgeleitet werden kair

$ 3 Technische Randbedingugen
1. An der Einleitmgsstelle des Abwassers des

Fleischwerkes in das öffeniliche Abwassemetz slnd
die ArJorderungen bzw. Einleitugsbedingugen
nach der einschlägigen Satzung der Stadt Rheinstet-
ten einzuhalten, die wiedem den Einleitbedingu-
gen der Entwässemgssatzung Stadt Karlsruhe
simgmäß entsprechen müssen.

2. Duüber hinqN ist vom Betreibu des Fleischwerkes
die Einhaltung folgender Bedingugen zu verlmgen:
a)Die Arforderungen für absetzbile Stoffe < 1 mLA

gelten umittelbar nach der Abwasseruorbehand-
lungsanlage (Filtration und Flotation) des Fleisch-
werKs

b)Ftir Iipophile Stoife slnd 25O mgA im Ablauf der
Abwassetrorbehmdlugsanlage einzuhalten.

c) Eine Ableitung des Abwassers aus dem Fleisch-
werk ohne Vorbehandlung in das öffentliche Ab-
wassemetz ist auch bei Stömgen der Abwasser-
vorbehandlug des Fleischwerks nicht zulässig.

d)Von der Abwassertemperatur, dem pH-Wert und
der HrS Messung müssen im Ubergabeschacht
kontinuierliche Aufzeichnungen vorgenomen
werden Sie sind digital mindestens zwölf Monate
zu speichem und vorzuhalten und auf Verlangen
der Stadt Killsruhe vorzulegen.

e) Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Abwasser-
vorbehmdlungsanlage einsch-Iießlich der Kontrol-
le der Messgeräte ist sachkundiges Personal ein-
zusetzen, Es ist ein verantwortlicher Betriebsleiter
für diese Anlagen zu nennen,

3. Die Stadt Rheinstetten wird die in 0 3 Absatz 1 und 2
genmnten Einleitbedingugen an das Regiemgs-
präsidium Karlsruhe weiterleiten mit der AuJforde-
rung, diese in die auszusprechenden Genehmigun-
gen aufzunehmen,

4 Die Stadt Rheinstetten gestattet der Stadt Karlsruhe,
die,Abwasseruorbehandlungsanlage einschließlich
des Pmpwerkes und des Ubergabeschachtes jeder-
zeit betreten ud überprüfen zu düLrfen (Ubertra-
gug des Zutrittsrechts nach der Abwassersatzung
Rheinstetten).

$ 4 MaSnahmen bel GeruchsbelästlgTngen
1 Das Abwasser aus Rheinstetten muss so beschaJfen

sein, dass weder am Übergabeschacht der Druck-
entwässeMg zum Samelkanal noch il der an-
sciließenden Ableitmg des Abwassers im I km lan-
gen Samelkanal durch das Stadtgebiet Karlsruhe
öeruchsemissionen entstehen

2 Zur Beurteilung der Geruchsproblematik, die evtl, bei
der Abwasserableitug entstehen kmn, wden im
gegenseitigen Einvemehmen bereits,,Nulhnessu-
gen" vor Inbetriebnahme des Fleischwerkes e meh-
reren Stellen im Kanal vorgenomen Die Messm-
gen werden umittelbil nach der Inbetriebnahme
md nach AuJnahme des Vollbetriebes des Fleisch-
werks noch eimal wiederholt Sie dienen als gmd-
sätzliche Beurteilungsgrodlage bei eventuellen Be-
schwerden. Den Aufwmd fiir die hierduch erforder-
lichen Messugen trä91die Stadt Rheinstetten

3. Darüber hinaus wüd für die zeitnahe Beurteiluo
des alltöglichen Betriebes der Parameter Schwefel--
wasserstoff (H,S) als Leitparmeter auch für Ge-
ruchsbelästigungen bestimt. Zu Vemeidung von
Geruchsemissionen und von Konosion an Beton-
ud Metd.llteilen im nachfolgenden Freispiegelka-
nal darf die mituere H"S-Konzentration von 0,3 - 0,5
ppm in der Atmosphä1e am Auslass der Drucklei-
tmg in den Forchheimer Sammler nicht überschrit-
ten werden. Die Stadt Killsruhe filhrt hierzu ..Null-
messugen" vor Inbetriebnahme des Fleischwerks
m mehreren Stellen im Kanal duch

4. Bei Geruchsbeschwerden nach Inbetriebnahme des
Fleischwerkes sind zu Feststellunc des Verursa-
chers H"S-Vergleichsmessungen am Übergabepunkt
der Abwasserdruckrohrleitunq des Fleischwerks in
den Hauptsamrnler, im Hauptiammler oberhalb der
Eirileitmgsstele der Abwasserdruckrohrleitmg des

Fleischwerks auf Gemarkung Rheinstetten und an
der GemarkungsgreMe (Station Bäumlesäcker)
duchzufütrren Sofem dabei ein signifikmter An-
sdeg der HrS-Konzentration festgesteUt wird, sind
von der Stadt Rheinstetten geeignete GegemaS-
nä]rmen einzuleiten

5 Sollte es im Karlsruher Stadtgebiet auch ohne einen
signifikanten Anstieg an HrS zu Geruchsbelästigun-
gen kommen, die nachweislich auf die Beschaffen-
heit des aus Rheinstetten stamenden Abwassers
zurückzuführen sind, wird die Stadt Rheinstetten
gemäß $ 3 Absatz 6 der öffentlich-rechtlichen Ver-
einbrug vom 5./10 Mai 2000 die erforderlichen
Ge gemaßnahmen treff en.

6 SoUten nach Durchfühmg der vorstehenden Maß-
nahmen weiterhin Geruchsbelästigungen vorliegen,
wird zu Beurteilung der Geruchsproblematik ein
Gutachter hinzugezögen Die Stadt Karlsruhe hat
das Vorscblagsrecht ftir die Auswahl der Gutachter,
der Püameter und der geeigneten Untersuchungs-
verfahren (2, B. Olfaktomekie) Den Aufwand fij[ die
erforderlichen Untersuchungen (Beprobung, Gut-
achter, Bericht) ud daraus folgenden Gegenmaß-
nahmen trägt die Stadt Rheinstetten, sofem die Ur-
sache für die Geruchsbeeinträchtigungen in der
Abwassereinleitung aus Rheinstetten liegt.

g 5 WeglalVGültlgkeit

Di.ese Ergänzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages
wird gegenstandslos, wenn das Fleischwerk nicht rea-
Iisiert wird.

Karlsruhe, 24. Jull 2009
gez. Heinz Fenrlch
Oberbilrgermelster

Rhelnstetten, 23. September 2009
gez. Sebastian Schrempp
Oberbürgermelster


